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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 8 MITTWOCH, DEN 27. MÄRZ 2002

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Die Gebührenordnung für die Abfallentsorgung mit
Umleer- und Einwegbehältern vom 5. Dezember 2000
(HmbGVBl. S. 366), geändert am 4. Dezember 2001
(HmbGVBl. S. 512), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 1 Satz 2 wird der Gebührensatz „5,06 Euro“
durch den Gebührensatz „5,20 Euro“ ersetzt.

2. Hinter § 5 wird folgender neuer § 5 a eingefügt:

„§ 5 a

Sperrmüll

(1) Für die Abholung von Sperrmüll auf Bestellung wird
eine Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt für die ersten
8 Kubikmeter je Abfuhr und Anfallstelle

a) bei Vorauszahlung per Überweisung oder bei Erteilung
einer einmaligen Einziehungsermächtigung spätestens
zum Zeitpunkt der Abholung 35 Euro

b) in anderen Fällen 41 Euro.

Für jeden weiteren Kubikmeter Sperrmüll wird eine
Gebühr je Abfuhr und Anfallstelle in Höhe von 5 Euro
erhoben. Erfolgt die Abholung auf Antrag an einem Sonn-
abend, so wird ein Zuschlag von 20 v. H. auf die jeweils zu
entrichtende Gebühr erhoben.

(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Gebühr für die
Gestellung eines 30 m3-Wechselbehälters 150 Euro.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

3.1 In Absatz 6 Satz 1 wird die Textstelle „22 v. H.“ durch die
Textstelle „66 v. H.“ ersetzt.

3.2 In Absatz 7 wird die Textstelle

„Anzahl der Behälter x Anzahl der Leerungen x
(Entsorgungs- + Transportgebühr)

10“

durch die Textstelle „Anzahl der Behälter x Anzahl der
Leerungen x (Entsorgungs- + Transportgebühr) x 0,3“
ersetzt.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Zweite Verordnung
zur Änderung der Gebührenordnung

für die Abfallentsorgung mit Umleer- und Einwegbehältern 
Vom 26. März 2002

Auf Grund von § 14 Absatz 2 des Stadtreinigungsgesetzes
vom 9. März 1994 (HmbGVBl. S. 79), zuletzt geändert am
22. Februar 2000 (HmbGVBl. S. 60), wird verordnet: 
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3.3 In Absatz 8 wird hinter dem Wort „erhoben“ der Klam-
merzusatz „(Gebührenklasse Ö1)“ eingefügt.

4. In § 7 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Gebührenpflichtige nach § 5 a sind diejenigen, die die
Sperrmüllabholung oder die Gestellung des Wechsel-
behälters veranlasst haben.“

5. In § 8 Absatz 1 wird der Punkt am Ende der Nummer 4
durch ein Semikolon ersetzt und folgende Nummer 5
angefügt:

„5. in den Fällen des § 5 a Absatz 1 mit Zugang der
Bestellung und nach § 5 a Absatz 2 mit Gestellung des
Wechselbehälters.“

6. § 9 wird wie folgt geändert:

6.1 In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Gebühr“ durch das Wort
„Gebühren“ ersetzt. 

6.2 Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) In den Fällen des § 5 a Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a wird
die Gebühr mit Abholung des Sperrmülls, in den Fällen
des § 5 a Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und des § 5 a Absatz 2
mit Bekanntgabe der Festsetzung fällig.“

7. Die Anlage 2 zu § 3 Absatz 1 erhält die aus der Anlage
ersichtliche Fassung.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft. 

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei In-Kraft-Treten dieser
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht
anzuwenden. Auf wiederkehrende Gebührenschulden, die
nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung entstehen oder fällig
werden, ist das neue Recht anzuwenden. 

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 26. März 2002.

Anlage
„Anlage 2 zu § 3 Absatz 1

Entsorgungsgebühren für Bioabfallbehälter

Behälter-
größe Transport- Maximale Gebühren- Gebühren-
in Liter weg in Meter Stufenzahl klasse satz in Euro

80 Eigentransport – B 0080 7,15
100*) Eigentransport – 1,50
120 Eigentransport – B 0120 8,18
240 Eigentransport – B 0240 12,90
500 bis 25 – B 0500 37,03
770 bis 25 – B 0770 46,87

1 100 bis 25 – B 1100 56,91 “

*Laubsack
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§ 1

Die Gebührenordnung für die Abfallentsorgung mit Wech-
selbehältern und die Entsorgung loser Abfälle vom 24. März
1998 (HmbGVBl. S 41), zuletzt geändert am 4. Dezember 2001
(HmbGVBl. S. 515), wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt

„Diese Gebührenordnung gilt nicht für die Bestellung
und Abholung von Sperrmüll aus privaten Haushaltun-
gen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
2.1 In Absatz 2 wird der Gebührensatz „152,88 Euro“ durch

den Gebührensatz „155,93 Euro“ ersetzt.
2.2 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
2.2.1 In Nummer 1 wird der Gebührensatz „2,56 Euro“ durch

den Gebührensatz „2,61 Euro“ ersetzt.
2.2.2 In Nummer 2 wird der Gebührensatz „11,76 Euro“ durch

den Gebührensatz „11,99 Euro“ ersetzt. 
2.3 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
2.3.1 In Satz 1 wird der Gebührensatz „1,521 Euro“ durch den

Gebührensatz „1,552 Euro“ ersetzt.
2.3.2 In Satz 2 wird der Gebührensatz „1,010 Euro“ durch den

Gebührensatz „1,03 Euro“ ersetzt.
2.4 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
2.4.1 In Nummer 1 wird der Gebührensatz „20,45 Euro“ durch

den Gebührensatz „20,86 Euro“ ersetzt.
2.4.2 In Nummer 2 wird der Gebührensatz „35,79 Euro“ durch

den Gebührensatz „36,51 Euro“ ersetzt.
2.5 In Absatz 6 wird der Gebührensatz „52,15 Euro“ durch

den Gebührensatz „53,19 Euro“ ersetzt.

3. § 3 erhält folgende Fassung:
„§ 3

Sammelfahrzeuge
(1) Die Gebühr besteht für alle Abfuhren mit Sammel-
fahrzeugen aus einer Zeitgebühr und einer Entsorgungs-
gebühr. Die Zeitgebühr beträgt 21 Euro für jede angefan-
gene Viertelstunde Arbeitszeit für die Verladung.
(2) Für die Entsorgung loser Abfälle durch Sammelfahr-
zeuge mit Wiegevorrichtung wird eine Entsorgungs-
gebühr von 0,80 Euro je angefangene 5 kg erhoben.
(3) Erfolgt die Entsorgung aus betrieblichen Gründen
mit einem Sammelfahrzeug ohne Wiegevorrichtung, so
wird eine Entsorgungsgebühr auf der Grundlage des in
Kubikmetern festgestellten Umfangs der Abfälle berech-
net. Die Entsorgungsgebühr beträgt für jeden angefange-
nen Kubikmeter 39,10 Euro (Gebührenklasse 590).“

4. § 4 wird wie folgt geändert:
4.1 In Absatz 3 wird der Gebührensatz „38,35 Euro“ durch

den Gebührensatz „39,10 Euro“ ersetzt.
4.2 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Gebühren nach den Absätzen 1 und 4 werden
mit Abgabe der Abfälle auf einem Recyclinghof fällig.“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei In-Kraft-Treten dieser
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht
anzuwenden. Auf wiederkehrende Gebührenschulden, die
nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung entstehen oder fällig
werden, ist das neue Recht anzuwenden.

Vierte Verordnung
zur Änderung der Gebührenordnung

für die Abfallentsorgung mit Wechselbehältern und die Entsorgung loser Abfälle
Vom 26. März 2002

Auf Grund von § 14 Absatz 2 des Stadtreinigungsgesetzes
vom 9. März 1994 (HmbGVBl. S. 79), zuletzt geändert am
22. Februar 2000 (HmbGVBl. S. 60), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 26. März 2002.
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§ 1

Die Gebührenordnung für die Reinigung öffentlicher Wege
vom 24. März 1998 (HmbGVBl. S. 43), zuletzt geändert am
4. Dezember 2001 (HmbGVBl. S. 514), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Benutzungsgebühr für die Reinigung der Geh-
wege und der ihnen nach § 29 Absatz 2 HWG gleichgestell-
ten Anlagen, in den folgenden Vorschriften „gebühren-
pflichtige Wegestrecke“ genannt, beträgt monatlich für je
einen Meter Frontlänge

1. bei vierzehntäglicher Reinigung
0,20 Euro (Gebührenklasse 1/2)

2. bei wöchentlich einmaliger Reinigung
0,42 Euro (Gebührenklasse 001)

3. bei wöchentlich zweimaliger Reinigung
0,84 Euro (Gebührenklasse 002)

4. bei wöchentlich dreimaliger Reinigung
1,24 Euro (Gebührenklasse 003)

5. bei wöchentlich fünfmaliger Reinigung
2,09 Euro (Gebührenklasse 005)

6. bei wöchentlich sechsmaliger Reinigung
2,57 Euro (Gebührenklasse 006)

7. bei wöchentlich mindestens siebenmaliger Reinigung
und insgesamt 130 Reinigungen im Vierteljahr

4,65 Euro (Gebührenklasse 007+S)

8. bei wöchentlich sechsmaliger Reinigung sowie ins-
gesamt 68 weiteren Reinigungen im Jahr

3,19 Euro (Gebührenklasse 006+S)

9. bei wöchentlich vierzehnmaliger Reinigung
6,78 Euro (Gebührenklasse 014)

10. bei wöchentlich zwölfmaliger Reinigung (7 Besen-
reinigungen vormittags, 5 Grobreinigungen nach-
mittags) sowie 15 weitere Grobreinigungen im Jahr

4,81 Euro (Gebührenklasse 012+S).“

2. § 5 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei In-Kraft-Treten dieser
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht
anzuwenden. Auf wiederkehrende Gebührenschulden, die
nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung entstehen oder fällig
werden, ist das neue Recht anzuwenden.

Vierte Verordnung
zur Änderung der Gebührenordnung
für die Reinigung öffentlicher Wege

Vom 26. März 2002

Auf Grund von § 32 des Hamburgischen Wegegesetzes
(HWG) in der Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41,
83), zuletzt geändert am 4. Dezember 2001 (HmbGVBl. S. 514),
und von § 14 Absatz 2 des Stadtreinigungsgesetzes vom 9. März
1994 (HmbGVBl. S. 79), zuletzt geändert am 22. Februar 2000
(HmbGVBl. S. 60), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 26. März 2002.
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§ 1

Die Abfallbehälterbenutzungsverordnung vom 16. April
1991 (HmbGVBl. S. 163), zuletzt geändert am 4. Dezember
2001 (HmbGVBl. S. 516), wird wie folgt geändert.

1. In § 10 Absatz 4 Sätze 1 und 2 wird jeweils das Wort „Abfall-
großbehältern“ durch das Wort „Abfallbehältern“ ersetzt.

2. In § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Auf Antrag kann die Sperrmüllabfuhr durch die Gestel-
lung eines 30 m3-Wechselbehälters auf dem jeweiligen
Grundstück erfolgen.“ 

3. In § 15 werden die Wörter „Freien und Hansestadt Ham-
burg“ durch die Wörter „zuständigen Behörde“ ersetzt. 

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2002 in Kraft.

(2) Soweit eine Gebührenpflicht bei In-Kraft-Treten dieser
Verordnung bereits entstanden war, ist das bisherige Recht
anzuwenden. Auf wiederkehrende Gebührenschulden, die
nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung entstehen, ist das
neue Recht anzuwenden.

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Abfallbehälterbenutzungsverordnung

Vom 26. März 2002

Auf Grund von § 21 des Hamburgischen Abfallwirtschafts-
gesetzes vom 1. Dezember 1992 (HmbGVBl. S. 251), zuletzt
geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 253), wird
verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 26. März 2002.
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